21. MAI 2023 - Gesetz zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Energiebereich


(Belgisches Staatsblatt vom 26. Januar 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE


21. MAI 2023 - Gesetz zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Energiebereich


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmung


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


Art. 2 - Vorliegendes Gesetz dient der Teilumsetzung der Richtlinie (EU) 2019/944 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 mit gemeinsamen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 2012/27/EU.


KAPITEL 2 ­ Abänderungen des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes


Art. 3 - Artikel 2 des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 14. Februar 2023, wird wie folgt abgeändert:

1. Nummer 22 wird wie folgt ersetzt:

"22. "technischer Regelung": in Anwendung von Artikel 11 § 1 erstellte technische Regelung für die Verwaltung und Nutzung des Übertragungsnetzes, einschließlich der Sicherheitsanforderungen und technischen Anforderungen, die auf bestimmte Anlagen mit Zugang zum Übertragungsnetz anwendbar sind,".

2. In Nr. 37 werden die Wörter "der in Artikel 11 erwähnten technischen Regelung" durch die Wörter "des in Artikel 11 erwähnten Verhaltenskodex" ersetzt.

3. Nummer 45 wird aufgehoben.

4. In Nr. 70 werden die Wörter "in der technischen Regelung" durch die Wörter "im Netzwiederaufbauplan" ersetzt.

5. Eine Nr. 73bis mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

"73bis. "Vorabauktion": in Artikel 7undecies § 8 Absatz 1 Nr. 3 erwähntes wettbewerbsorientiertes Verfahren, bei dem Inhaber indirekter ausländischer Kapazität einen Preis für die Bereitstellung von Kapazität vor dem Präqualifikationsverfahren bieten,".

6. In Nr. 75 werden zwischen den Wörtern "über eine Auktion" und den Wörtern "ausgewählt worden ist" die Wörter "oder eine gezielte Auktion" eingefügt.

7. Nummer 79 wird wie folgt abgeändert:

a) Zwischen den Wörtern "bei der Auktion" und den Wörtern "zugelassener Höchstpreis" werden die Wörter "oder der gezielten Auktion" eingefügt.

b) [Abänderung des niederländischen Textes]

c) Zwischen den Wörtern "nach Ablauf der Auktion" und den Wörtern "erzielt wird" werden die Wörter "oder der gezielten Auktion" eingefügt.

8. Eine Nr. 82bis mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

"82bis. "Vorabauktionsverfahren": Verfahren zur Bestimmung der Möglichkeit der Inhaber indirekter ausländischer Kapazität, am Präqualifikationsverfahren teilzunehmen,".

9. In den Nummern 82 und 83 werden die Wörter "an der Auktion" jeweils durch die Wörter "an der Auktion oder der gezielten Auktion" ersetzt.

10. Artikel 2 wird durch eine Nr. 123 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"123. "Verhaltenskodex": Verhaltenskodex wie in Artikel 11 § 2 erwähnt."


Art. 4 - Artikel 7undecies desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 15. März 2021 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 28. Februar 2022, wird wie folgt abgeändert:

1. Paragraph 8 wird wie folgt abgeändert:

a) In Absatz 1 Nr. 3 werden die Wörter "am Präqualifikationsverfahren teilnehmen können" durch die Wörter "am Vorabauktionsverfahren teilnehmen können, und, wenn bei dieser Vorabauktion ihr Angebot ausgewählt wird, die Bedingungen und Modalitäten, unter denen diese Inhaber indirekter ausländischer Kapazität zur Teilnahme am Präqualifikationsverfahren verpflichtet sind" ersetzt.

b) Absatz 1 Nr. 3 wird durch die Wörter ", die von der Kommission gebilligt werden müssen" ergänzt.

c) In Absatz 2 werden die Wörter "und jeder Inhaber" durch das Wort "oder" ersetzt.

d) In Absatz 2 werden die Wörter "der die in Absatz 1 erwähnten Zulässigkeitskriterien erfüllt, ist verpflichtet," durch die Wörter "der die in Absatz 1 Nr. 1 und 2 erwähnten Zulässigkeitskriterien erfüllt, und jeder Inhaber indirekter ausländischer Kapazität, dessen Angebot bei der Vorauktion ausgewählt worden ist, ist verpflichtet," ersetzt.

e) [Abänderung des niederländischen Textes von Absatz 2]

f) In Absatz 3 werden die Wörter "und jeder Inhaber indirekter ausländischer Kapazität" aufgehoben.

g) In Absatz 3 werden die Wörter "die die in Absatz 1 erwähnten Zulässigkeitskriterien erfüllen, dürfen" durch die Wörter "der die in Absatz 1 erwähnten Zulässigkeitskriterien erfüllt, darf" ersetzt.

h) In Absatz 5 Nr. 1 werden die Wörter "die Schnittstelle im Sinne von Artikel 2 § 1 Nr. 33 der technischen Regelung" durch die Wörter "die Schnittstelle im Sinne von Artikel 2 § 1 Absatz 4 Nr. 29 des Verhaltenskodex" ersetzt.

i) In Absatz 7 werden zwischen den Wörtern "Der Netzbetreiber ist mit" und den Wörtern "der Präqualifikation der Kapazitäten beauftragt" die Wörter "dem Vorabauktionsverfahren gemäß Absatz 1 und" eingefügt.

2. Paragraph 12 wird wie folgt abgeändert:

a) In Absatz 1 werden die Wörter "des Kapazitätsmechanismus" durch die Wörter "des in vorliegendem Abschnitt erwähnten Kapazitätsmechanismus und gegebenenfalls der in Abschnitt 3 erwähnten gezielten Auktion" ersetzt.

b) [Abänderung des niederländischen Textes von Absatz 1]

c) In Absatz 2 Nr. 4 werden die Wörter "der technischen Regelung" durch die Wörter "des Verhaltenskodex" ersetzt.

d) Absatz 3 wird durch eine Nr. 10 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"10. gegebenenfalls bei einer gezielten Auktion wie in Artikel 7duodecies erwähnt, die spezifischen Merkmale der Vorschriften in Bezug auf die in den Nummern 1 bis 9 aufgeführten Punkte."

e) In Absatz 4 wird zwischen dem ersten und dem zweiten Satz folgender Satz eingefügt:

"Gegebenenfalls ist bei einer gezielten Auktion der Vorschlag für den Teil der Vorschriften zur Funktionsweise, der sich spezifisch auf diese gezielte Auktion bezieht, spätestens am 1. März einzureichen."



3. Paragraph 13 Absatz 1 wird wie folgt abgeändert:

a) Zwischen den Wörtern "des ordnungsgemäßen Funktionierens des" und dem Wort "Kapazitätsmechanismus" werden die Wörter "in vorliegendem Abschnitt und gegebenenfalls in Abschnitt 3 erwähnten" eingefügt.

b) Zwischen den Wörtern "der Auktionen," und den Wörtern "der Vorabauktionen" wird das Wort "gegebenenfalls" eingefügt.

c) [Abänderung des niederländischen Textes]


Art. 5 - Artikel 7duodecies desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 15. März 2021, wird wie folgt abgeändert:

1. Paragraph 1 Absatz 1 wird wie folgt ersetzt:

"§ 1 - Auf der Grundlage jeglicher vom Netzbetreiber übermittelten Information beziehungsweise jeglichen vom Netzbetreiber übermittelten Berichts, aus der/dem hervorgeht, dass ein offensichtliches Risiko für die Versorgungssicherheit in der belgischen Regelzone im Zeitraum vor dem ersten Kapazitätsbereitstellungszeitraum des in Artikel 7undecies erwähnten Kapazitätsmechanismus besteht, kann der König durch einen im Ministerrat beratenen Erlass auf Vorschlag des Ministers den Netzbetreiber anweisen, eine gezielte Auktion zu organisieren.

Vor der Annahme des in Absatz 1 erwähnten Erlasses und ausschließlich zu diesem Zweck kann der Minister jede Initiative ergreifen und vom Netzbetreiber und von der Kommission jede Maßnahme verlangen. Falls erforderlich, legt der Minister auf der Grundlage der verfügbaren Daten ein Bezugsszenario fest. Dabei berücksichtigt der Minister so weit wie möglich vorbehaltlich einer spezifischen Begründung die verschiedenen Phasen des Verfahrens, das in dem in Artikel 7undecies § 2 Absatz 1 erwähnten Königlichen Erlass festgelegt ist.

In dem in Absatz 1 erwähnten Bericht wird mindestens Folgendes festgelegt:

1. auf Vorschlag der Kommission, der auf der Grundlage eines Berichts des Netzbetreibers und nach Stellungnahme der Generaldirektion Energie unterbreitet wird, die im Rahmen der gezielten Auktion erforderliche Kapazitätsmenge,

2. auf Vorschlag des Netzbetreibers, die anderen Parameter der gezielten Auktion als die in Nr. 1 erwähnte Parameter, nämlich die Reduktionsfaktoren, der Referenzpreis, die mittlere(n) Preisobergrenze(n), die für bestimmte Kapazitäten gilt/gelten, die spezifischen Kriterien entsprechen, und der Ausübungspreis,

3. die Zulässigkeitskriterien, die zur Teilnahme an der gezielten Auktion berechtigen,

4. die Bedingungen, die Kriterien und das Verfahren für die Vergabe eines Vertrags für einen Zeitraum, der den Bereitstellungszeitraum überschreitet, auf den sich die gezielte Auktion bezieht,

5. die Methode und die Bedingungen für die Gewährung einer individuellen Ausnahme durch die Kommission von der Anwendung der mittlere(n) Preisobergrenze(n).

Die in Absatz 3 Nr. 3 bis 5 aufgeführten Bestandteile stützen sich soweit möglich auf die Grundsätze, die auf den in Artikel 7undecies erwähnten Kapazitätsmechanismus anwendbar sind. Die in Absatz 3 Nr. 2 erwähnten Parameter stützen sich soweit möglich auf die Parameter, die für die Auktionen 2021 und 2022 des in Artikel 7undecies erwähnten Kapazitätsmechanismus gewählt worden sind.

Nach der gezielten Auktion schließt der Netzbetreiber mit den ausgewählten Kapazitätsanbietern einen Vertrag, in dem Anspruch auf eine Kapazitätsvergütung oder Anspruch auf andere Arten von Subventionen gewährt wird. Die Merkmale und Bedingungen, die für den Kapazitätsvertrag gemäß Artikel 7undecies § 11 gelten, sind auf diesen Vertrag anwendbar."

2. [Abänderung des französischen Textes von § 1 Absatz 3, der Absatz 7 wird]

3. Die Paragraphen 2 und 3 werden aufgehoben.


Art. 6 - In Artikel 9ter Nr. 4 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 1. Juni 2005 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 23. Oktober 2022, werden zwischen den Wörtern "der technischen Regelung" und den Wörtern "und die in den Artikeln 12 bis 12quinquies erwähnten Tarife" die Wörter "oder des Verhaltenskodex" eingefügt.


Art. 7 - Artikel 11 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 21. Juli 2021, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 1 Absatz 2 wird Nr. 7 wie folgt ersetzt:

"7. Bestimmungen in Bezug auf die Informationspflichten, die im Rahmen des vorliegenden Paragraphen relevant sind und auf den Netzbetreiber und gegebenenfalls die Netzbenutzer anwendbar sind,".

2. In § 1 wird Absatz 3 aufgehoben.

3. Paragraph 2 wird wie folgt ersetzt:

"§ 2 ­ Die Kommission erstellt einen Verhaltenskodex. In diesem Verhaltenskodex bestimmt die Kommission:

1. auf Vorschlag des Netzbetreibers und nach Konsultierung der Netzbenutzer, die Bedingungen für den Anschluss an das Übertragungsnetz und den Zugang zu diesem Netz einschließlich der Anschlussverfahren,

2. nach Konsultierung der Netzbenutzer und des Netzbetreibers, die Bedingungen für:

a) unbeschadet des Artikels 8 § 1/1, die Erbringung von Systemdienstleistungen, die möglichst wirtschaftlich sind und den Netzbenutzern geeignete Anreize bieten, die Einspeisung und Abnahme auszugleichen; dabei werden die Systemdienstleistungen auf faire und diskriminierungsfreie Weise erbracht und stützen sich auf objektive Kriterien, und

b) den Zugang zu grenzübergreifender Infrastruktur einschließlich der Verfahren der Kapazitätszuweisung und des Engpassmanagements.

In diesem Verhaltenskodex legt die Kommission nach Konsultierung der Netzbenutzer und des Netzbetreibers auch die Unterlagen, gegebenenfalls einschließlich der Musterverträge, fest, die der Netzbetreiber ihr in Bezug auf die in vorliegendem Paragraphen erwähnten Angelegenheiten zur Billigung vorlegen muss."


Art. 8 - Artikel 12 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 23. Oktober 2022, wird wie folgt abgeändert:

1. Paragraph 7 wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"Verzögert sich die Festlegung von Übertragungstarifen, so ist die Kommission befugt, die Tarife vorläufig festzulegen oder zu genehmigen und nach Konzertierung mit dem Netzbetreiber über geeignete Ausgleichsmaßnahmen zu entscheiden, falls die endgültigen Tarife von diesen vorläufigen Tarifen abweichen."

2. In § 8 wird Nr. 6 aufgehoben.


Art. 9 - Artikel 15 § 1 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 21. Juli 2021, wird wie folgt abgeändert:

1. Absatz 1 wird aufgehoben.

2. In Absatz 5, der Absatz 4 wird, werden die Wörter "technischen Vorschriften" durch das Wort "Vorschriften" ersetzt und werden zwischen den Wörtern "in der technischen Regelung" und dem Wort "vorgesehenen" die Wörter "oder im Verhaltenskodex" eingefügt.


Art. 10 - Artikel 23 § 2 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 16. Dezember 2022, wird wie folgt abgeändert:

1. In Absatz 2 wird Nr. 9 wie folgt ersetzt:

"9. die Anwendung der technischen Regelung kontrollieren und gegebenenfalls die darin erwähnten Dokumente billigen,".

2. In Absatz 2 wird eine Nr. 9bis mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"9bis. den Verhaltenskodex festlegen und gegebenenfalls die darin erwähnten Dokumente billigen und die Anwendung des Verhaltenskodex kontrollieren,".

3. In Absatz 2 wird Nr. 35bis aufgehoben.

4. In Absatz 2 Nr. 36 wird der Satz "Für die Umsetzung der vorliegenden Nummer legt der Netzbetreiber der Kommission seinen Entwurf der Regeln für das Engpassmanagement einschließlich der Kapazitätszuweisung vor." durch den Satz "Für die Umsetzung der vorliegenden Nummer legt der Netzbetreiber der Kommission seinen Entwurf der Regeln für das Engpassmanagement einschließlich der Kapazitätszuweisung zur Billigung vor, wobei insbesondere die im Verhaltenskodex festgelegten Bedingungen berücksichtigt werden." ersetzt.

5. In Absatz 2 werden die Nummern 46 bis 48 aufgehoben.

6. Absatz 3 wird wie folgt ersetzt:

"Die Kommission kann vom Netzbetreiber verlangen, dass er binnen einer von ihr festgelegten Frist, die in der Regel jedoch nicht weniger als vierzig Tage betragen darf, einen neuen Vorschlag für die Regeln, Methoden und/oder Bedingungen vorlegt, für die der Netzbetreiber gemäß oder aufgrund des vorliegenden Gesetzes eine Vorschlagsbefugnis hat und die die Kommission auf Vorschlag des Netzbetreibers bereits festgelegt oder gebilligt hat, insbesondere um zu gewährleisten, dass diese angemessen und nichtdiskriminierend bleiben. Eine Kopie dieses Antrags wird dem Minister zur Information übermittelt."


Art. 11 - Artikel 29bis § 1 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 27. Mai 2005 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 13. Juli 2017, wird wie folgt abgeändert:

1. In Nr. 2 werden die Wörter ", in Artikel 29ter erwähnte Entscheidungen ausgenommen" aufgehoben.

2. Paragraph 1 wird durch Nummern 12 und 13 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"12. in Anwendung von Artikel 30 des Gesetzes vom 23. Oktober 2022 zur Abänderung des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/944 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 mit gemeinsamen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 2012/27/EU von der Kommission getroffene Entscheidungen,

13. in Anwendung des Verhaltenskodex getroffene Entscheidungen und in Anwendung von Artikel 23 § 2 Absatz 2 Nr. 9bis getroffene Entscheidungen in Bezug auf die Kontrolle der Anwendung des Verhaltenskodex, in Artikel 29ter erwähnte Entscheidungen ausgenommen."


Art. 12 - In Artikel 29ter desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 27. Juli 2005 und abgeändert durch das Gesetz vom 3. April 2013, werden die Wörter "die in Anwendung von Artikel 23 § 2 Absatz 2 Nr. 9 von der Kommission getroffenen Entscheidungen in Bezug auf die Kontrolle der Anwendung der in Artikel 11 und seinen Ausführungserlassen erwähnten technischen Regelung" durch die Wörter "die in Anwendung von Artikel 23 § 2 Absatz 2 Nr. 9bis von der Kommission getroffenen Entscheidungen in Bezug auf die Kontrolle der Anwendung des Verhaltenskodex" ersetzt.

KAPITEL 3 ­ Abänderung des Gesetzes vom 12. April 1965 über den Transport gasförmiger und anderer Produkte durch Leitungen


Art. 13 - [Abänderung von Artikel 1 Nr. 2 des Gesetzes vom 12. April 1965 über den Transport gasförmiger und anderer Produkte durch Leitungen]


KAPITEL 4 ­ Förderung der Entwicklung von Infrastrukturen für den Transport, die Einfuhr und die Speicherung von Wasserstoff


Art. 14 - Binnen der Grenzen der föderalen Befugnisse im Bereich Wasserstoff kann der König die Bedingungen für die Gewährung von Subventionen und die Antragsverfahren festlegen, mit denen auf die Förderung von Forschung, Entwicklung und Demonstration von Technologien und Infrastrukturen für den Transport, Technologien und Infrastrukturen für die Einfuhr und Technologien und großen Infrastrukturen für die Speicherung von Wasserstoff abgezielt wird.


KAPITEL 5 ­ Förderung der Entwicklung von Technologien für die Herstellung und Nutzung von Wasserstoff und Wasserstoffderivaten


Art. 15 - Binnen der Grenzen der föderalen Befugnisse im Bereich Wasserstoff kann der König die Bedingungen für die Gewährung von Subventionen und die Antragsverfahren festlegen, mit denen auf die Förderung von Forschung, Entwicklung und Demonstration von Technologien und Infrastrukturen für die Herstellung und Nutzung von Wasserstoff und Wasserstoffderivaten abgezielt wird.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 21. Mai 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Wirtschaft
P.-Y. DERMAGNE

Die Ministerin der Energie
T. VAN DER STRAETEN

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE
